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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.2008

Rechtssatz

Rechtssatz 2

 

Aus dem eindeutigen Wortlaut des § 13 Abs. 2 AsylG ergibt sich einerseits, dass der Gesetzgeber nunmehr bereits für

das Asylverfahren jene Überprüfungskriterien eingeführt hat, welche nach dem in Art. 33 GFK enthaltenen "Verbot der

Ausweisung oder der Zurückweisung" aus der Sicht der GFK erst im Verfahren zur Außerlandesbringung zu beurteilen

wären. Andererseits schloss er sich damit der völkerrechtlichen Bedeutung dieser Wortfolgen an. Es besteht auch für

den Verwaltungsgerichtshof kein Grund, zwischen der Bedeutung dieser Begri<e im AsylG und im FrG 1997 zu

differenzieren.

Schlagworte

Gesetzesanalogie, völkerrechtlicher Status

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Asylgerichtshof AsylGH, http://www.asylgh.gv.at
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